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ANFANGS- ODER NEUBEURTEILUNG – SCHRIFTLICHE VEREINBARUNG(EN) ZWISCHEN 

ELTERN UND BEHÖRDE 
 

Schülername 
    

Besuchte Schule    

Geburtsdatum 
    SSID #    

Case Manager    

 

Befugte Behördenmitarbeiter haben dem Elternteil erklärt, dass der Abschluss dieser Vereinbarungen nicht von 
ihm verlangt wird. 

 

 
 
 
 
 

AAC Seite 500 (b)(2) 
 

[  ] Aufhebung des 60-Tage-Zeitfensters für die Durchführung der Anfangsbeurteilung eines 

übertretenden Schülers 
 

Das 60-Kalendertage-Zeitfenster für die Durchführung der Anfangsbeurteilung gilt nicht, wenn: 
 

eine Behörde eine Beurteilung des Schülers initiiert und der Schüler vor Abschluss der Beurteilung an eine 

andere Behörde wechselt; 
 

die neue Behörde sofort Informationen von der vorigen Behörde Informationen einholt und die 

Beurteilung gleich darauf abschließt; 

und die neue Behörde und Sie übereinkommen, dass die Beurteilung zu einem bestimmten 

Zeitpunkt durchgeführt wird. …  

Ich vereinbare mit der Behörde, dass die Anfangsbeurteilung bis  
 
durchgeführt wird. 
 
 
 
 

AAC Seite 504 (6)(c) 
 
 

[  ]  Neubeurteilung nach drei Jahren  Aktuell fällig am     
 

Ich komme mit der Behörde überein, dass eine Neubeurteilung nach drei Jahren diesmal nicht erforderlich ist. 

 
Die nächste Neubewertung zur Abklärung des Anspruchsfortbestands ist fällig am     . 

 
 
 
 

 
Datum Vorlage/Zusendung: 

 

 
 
 

Elternteil/Schüler (ab 19) Unterschrift Datum 
 
 
Befugter Behördenmitarbeiter Unterschrift  Datum 

 
 
 

SDE Genehmigung 12/01/10 


